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Die katholische Friedenslehre 1n der Debatte
1ne Entgegnung auf Gerhard Beestermöller

Nachdem dıe Deutsche Bischotskonterenz 1mM September 2000 ıhr
Hırtenwort „Gerechter Friede“ verötftentlicht hat und das GESTIE überwıegend
posıtıve publızıstische Echo längst verklungen iSt; beginnt 1U  — allmählich die
akademisch-wissenschaftliche Diskussion. Als eıner der CTSTGI Autoren hat sıch
dabe!: Gerhard Beestermöller mıt eınem Beıitrag 1n der Märznummer dieser
C Hn Wort gemeldet Wıe 1 ausdrücklich betont, 1St Cr se1ın Anlıegen,
„eıne theologische Debatte ber jene Fragen ANZUFCSCNH, die der Text geradezu auf-
drangt‘ 173 Dabe]l vertritt die These, das Dokument präasentiere 7We] sıch
wıderstreıitende Modelle christlicher Friedensverantwortung. Dies spricht 1n
Beestermöllers Augen für den auch 1MmM Titel se1ınes Auftsatzes 7A08 Ausdruck
gebrachten Eındruck, dafß 1n der katholischen Friedenslehre eiın Paradıg-
menstreıt herrscht, der 6S verdient, 1n der Offentlichkeit VO Kırche und Theologie
ausgetragen werden“

Die tolgenden Ausführungen oreifen diese Anregung auf, iındem S1€e strikt LEXT-

immanent die VO  . Beestermöller als Begründung seiner These vorgetragenen
Textbeobachtungen auf ıhre Stichhaltigkeit überprüfen, ohne ZUiT Sache selbst
Stellung nehmen. Sachbezogene Überlegungen dienen lediglich dazu, das
Anliegen des Hırtenwortes verdeutlichen.

Die kritische These und hre Begründung
Beestermöller onzentriert sıch methodisch auf den „Zusammenhang zwıschen
dem ersten und zweıten Teuls des Bıschofswortes, den 6.1: als wıdersprüchlıchen
deshalb charakterısıert, weıl 1m ersten Teıl eiıne „Diastase zwıischen Kirche und
Staat gezeichnet“, 1mM zweıten Teıl „dagegen eın komplementäres Verhältnis VO

Kırche un: Staat entworten“ (174 werde. Der VO ıhm wahrgenommene
Wıderspruch betrıifft demnach die theologische Grundlegung politischer Ethıik und
läuft auf die kritische Frage hınaus, OD nıcht m1T dem ersten Teıil gerade begründet
wiırd, da{fß CS unmöglıch ISt; Politik das Leitbild des gerechten Friedens
stellen“, b7zw OD nıcht die theologische Deutung der Wırkung der Sunde 1m
Menschen, W1€ S1€ 1mM EHSTEN Teıl gezeichnet wiırd, das Fundament des Leitbildes des
gerechten Friedens untergräbt“ Anders tormuliert handelt sıch ach
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Beestermöller eiıne grundsätzlich tragwürdige anthropologische Sıcht, dıe
dieser untragbaren Konsequenz tührt

„Mıt der Anthropologıe, dıe das Dokument 1mM ersrcien 'eıl zeichnet, kommt Nan gewn5 nicht ber
e1in krudes realpolitisches Verständnıis VO Politik hiınaus, und Zanz sıcher nıcht vA dem Leitbild des
gerechten Friedens, das Gerechter Friede 1mM 7zweıten 'eıl hochgemut entwirtft“

Wıe jedoch erklärt sıch dieser Befund? Der Autor erblickt 1n ıhm das 5>ymptom
einer Art machtpolitischer Verschiebung iınnerhalb der Bischofskonterenz:

„Der biblisch-theologische e1l dokumentiert, da‘ die Sündenbock-Theologie verbunden mi1t der
Theologıe der Kırche als Alternativgesellschaft nıcht mehr LL1LUTX 1n der akademischen Theologie, SO11-

ern auch 1M Lehramt zunehmend Anhängern Zzewıinnt. Der 7zweiıte 'eıl ze1gt aber, da eben
auch eiıne starke Fraktıon Katheder und auf der Kathedra o1Dt, dıe dem tradıtionellen Schema
der komplementären Einheıt ONn Natur und Gnade testhalten 41l

Obgleich GT: sıch ausdrücklic darauf beschränkt, lediglich die FExıstenz dieses
Rıchtungsstreıits aufweısen wollen, esteht eın Zweıfel, welcher Gruppe seıne
Sympathıe gehört. I[Ienn siıcherlich schlägt se1n Herz nıcht für ein „krudes realpo-
lıtısches Verständnıiıs VO Polıitik“

Die prekäre Beziehung 7zwischen Natur und Gnade 1MmM Paradıgma manı-
testiert un: konkretisiert sıch ach Beestermöller 1mM Verhältnis VO Staat und
Kirche:

in diesem Modell haben Iso Staat und Recht 1L1UTLI eıne vorübergehende Berechtigung, nämlich für
jene Zwischenphase, dıe mı1t dem Sündentall beginnt und mı1t der endgültigen Erlösung Ende geht.
Recht und Staat gründen nıcht 1n der Natur des Menschen. CGsute Menschen leben hne
Rechtsordnung 1mM Frieden. IDIIG Süunde hat dıe Fähigkeıt des Menschen, das Csute Cun, derart Z61-

StOrt, da: dıe Beziehung der Menschen tortan durch Konflıkt, Gewalt und Krıeg gepragt L1ST. Durch
die Errichtung des Staates wiırd diese Beziehungsstruktur nıcht überwunden.Die katholische Friedenslehre in der Debatte  Beestermöller um eine grundsätzlich fragwürdige anthropologische Sicht, die zu  dieser untragbaren Konsequenz führt:  „Mit der Anthropologie, die das Dokument im ersten Teil zeichnet, kommt man gewiß nic£1t über  ein krudes realpolitisches Verständnis von Politik hinaus, und ganz sicher nicht zu dem Leitbild des  gerechten Friedens, das Gerechter Friede im zweiten Teil hochgemut entwirft“ (184).  Wie jedoch erklärt sich dieser Befund? Der Autor erblickt in ihm das Symptom  einer Art machtpolitischer Verschiebung innerhalb der Bischofskonferenz:  „Der biblisch-theologische Teil dokumentiert, daß die Sündenbock-Theologie verbunden mit der  Theologie der Kirche als Alternativgesellschaft nicht mehr nur in der akademischen Theologie, son-  dern auch im Lehramt zunehmend an Anhängern gewinnt. Der zweite Teil zeigt aber, daß es eben  auch eine starke Fraktion am Katheder und auf der Kathedra gibt, die an dem traditionellen Schema  der komplementären Einheit von Natur und Gnade festhalten will“ (185).  Obgleich er sich ausdrücklich darauf beschränkt, lediglich die Existenz dieses  Richtungsstreits aufweisen zu wollen, besteht kein Zweifel, welcher Gruppe seine  Sympathie gehört. Denn sicherlich schlägt sein Herz nicht für ein „krudes realpo-  litisches Verständnis von Politik“.  Die prekäre Beziehung zwischen Natur und Gnade im neuen Paradigma manıi-  festiert und konkretisiert sich nach Beestermöller im Verhältnis von Staat und  Kirche:  „In diesem Modell haben also Staat und Recht nur eine vorübergehende Berechtigung, nämlich für  jene Zwischenphase, die mit dem Sündenfall beginnt und mit der endgültigen Erlösung zu Ende geht.  Recht und Staat gründen nicht in der Natur des Menschen. Gute Menschen leben. ohne  Rechtsordnung im Frieden. Die Sünde hat die Fähigkeit des Menschen, das Gute zu tun, derart zer-  stört, daß die Beziehung der Menschen fortan durch Konflikt, Gewalt und Krieg geprägt ist. Durch  die Errichtung des Staates wird diese Beziehungsstruktur nicht überwunden. ... Staat und Recht kön-  nen nur eine Art Waffenstillstand begründen, da der von ihnen ausgeübte Zwang nur ein notdürftiges  und unzulängliches Substitut für die moralische Gutheit des Menschen darstellt“ (175 f.).  Demgegenüber komme die Kirche als „Ort des Friedens“ ohne gewaltbewehrte  Rechtsordnung aus, da in ihr alle Menschen „aus eigenem Antrieb das Gute tun. In  der Kirche ist also überwunden, was den Staat notwendig macht. Die erlöste  Menschheit ist nicht mehr des Staates bedürftig“ (177). Hier wäre der Ort, die in  diesem Jahrhundert neu aufgeworfene ekklesiologische Frage zu erörtern, ob die  Kirche als Liebesgemeinschaft ein eigenes Recht haben darf oder nicht. Die Zweifel  daran hängen sicherlich mit der realistischen Einsicht zusammen, daß eine  Rechtsordnung unter den gegebenen Umständen notfalls auch durch Sanktionen  durchgesetzt werden können muß und Zwangsmittel bzw. „Gewalt“ sicherlich  dem Wesen einer idealen Gemeinschaft widersprechen. Die katholische Theologie  neigt vielleicht dazu, das nicht ernst genug zu nehmen. Es sollte immerhin nach-  denklich stimmen, daß das Zweite Vatikanum selbst die bischöfliche Hirtenaufgabe  399Staat und Recht kön-
He  . 1L1UI eıne Art Waffenstillstand begründen, da der VO ıhnen ausgeübte Zwang L1LUT eın notdürftiges
un unzulänglıches Substitut für die moralische Gutheıt des Menschen darstellt“ (175

Demgegenüber komme dıe Kirche als O des Friedens“ ohne gewaltbewehrte
Rechtsordnung aUs, da 1n ıhr alle Menschen „aus eigenem Antrieb das (Sufe u  =) In
der Kırche 1St 6 überwunden, W 2AS den Staat notwendig macht. Die erlöste
Menschheıt 1St nıcht mehr des Staates bedürftig“ Hıer ware der Ort, die 1ın
diesem Jahrhundert NECUu aufgeworfene ekklesiologische rage erortern,; ob die
Kırche als Liebesgemeinschaft eın eigenes Recht haben dart oder nıcht. Die Z weıtel
daran haängen sicherlich mı1t der realistischen FEinsıicht IMNMECN, dafß eıne

Rechtsordnung den vegebenen Umständen notfalls auch durch Sanktionen
durchgesetzt werden können Mal und Zwangsmittel bzw „Gewalt“ siıcherlich
dem Wesen eıner ıdealen Gemeinschaft wiıdersprechen. Die katholische Theologie
ne1gt vielleicht dazu, das nıcht nehmen. Es sollte immerhiın ach-
denklich stımmen, da{ß das 7 weıte Vatikanum selbst die bischöfliche Hirtenaufgabe
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begrenzt „D1S ZUT Vollendung der Weltzeit“ (LG 18) Iso scheint doch dıe 1ımm-
lısche Gemeinschaft keine kırchliche Hierarchie mehr kennen, und darum
sicherlich auch keine Amts„gewalt“. Die Kırche jer auf Erden allerdings umtafßt
„Sünder in ihrem eigenen Schof“ (LG 8) und solange CS sıch verhält, braucht
auch s1e, W1€ der Staat, eigene Sanktionsformen, ohne da{fß damıt geklärt ware, wel-
che Zwangsmuittel der Kırche ANSCINCSSCH siınd

In eiıner SCHAUCIECN Analyse des VO ıhm als zentral erachteten Abschnitts
Nummer 44 sucht Beestermöller herauszuarbeıten, W1e€e der das Dokument INSgE-
Samı(< kennzeichnende Grundwiderspruch kaschiert werde, allerdings T: notdürf-
t1g (vgl. 184) Di1e radıkale Entgegensetzung VO ‚noachıtischem System” un SE1-
HET „mess1anıschen Alternative“ tühre namlıch zwangsläufıg folgendem Schlufß:
Da „dıe Logik zwangsbewehrten Rechts den sinnlosen“, vorhersehbar
erfolglosen Eınsatz VO Gewalt verbiete, werde S1e nıcht durch das Ethos der
Gewaltlosigkeit „ersetzt“” sondern 1m Postulat des estimmten
Umständen ethisch gebotenen Eınsatzes VO Gewalt erneut bestätigt.

Durch das Zugeständnis eıner legitimen Gewaltanwendung scheint Gs dem
Christen möglıch se1n, 1mM Bereich des Staates b7zw. der Politik sowohl 1mM Sınn
des noachıiıtischen Systems als auch 1MmM Sınn der Kırche handeln können, ohne 1ın
eınen unlösbaren Normenkonflikt geraten. In Wahrheit treilich sSCe1 der mess1a-
nısche Anspruch der Gewaltlosigkeit polıtisch aufßer Kraft ZESELZL. Posıtiv tormu-
lert: „Die vewaltlose Ausbreıitung des wahren Friedens wırdHeinz-Günther Stobbe  begrenzt „bis zur Vollendung der Weltzeit“ (LG 18). Also scheint doch die himm-  lische Gemeinschaft keine kirchliche Hierarchie mehr zu kennen, und darum  sicherlich auch keine Amts„gewalt“. Die Kirche hier auf Erden allerdings umfaßt  „Sünder in ıhrem eigenen Schoß“ (LG 8) und solange es sich so verhält, braucht  auch sie, wie der Staat, eigene Sanktionsformen, ohne daß damit geklärt wäre, wel-  che Zwangsmittel der Kirche angemessen sind.  In einer genaueren Analyse des von ihm als zentral erachteten Abschnitts  Nummer 44 sucht Beestermöller herauszuarbeiten, wie der das Dokument insge-  samt kennzeichnende Grundwiderspruch kaschiert werde, allerdings nur notdürf-  tig (vgl. 184). Die radikale Entgegensetzung von „noachitischem System“ und sei-  ner „messianischen Alternative“ führe nämlich zwangsläufig zu folgendem Schluß:  Da „die Logik zwangsbewehrten Rechts ... den sinnlosen“, d. h. vorhersehbar  erfolglosen Einsatz von Gewalt verbiete, werde sie nicht durch das Ethos der  Gewaltlosigkeit „ersetzt“ (179), sondern im Postulat des unter bestimmten  Umständen ethisch gebotenen Einsatzes von Gewalt erneut bestätigt.  Durch das Zugeständnis einer legitimen Gewaltanwendung scheint es dem  Christen möglich zu sein, ım Bereich des Staates bzw. der Politik sowohl im Sinn  des noachitischen Systems als auch im Sinn der Kirche handeln zu können, ohne in  einen unlösbaren Normenkonflikt zu geraten. In Wahrheit freilich sei der messia-  nische Anspruch der Gewaltlosigkeit politisch außer Kraft gesetzt. Positiv formu-  liert: „Die gewaltlose Ausbreitung des wahren Friedens wird ... auf jenen Bereich  beschränkt, wo eine gewaltbewehrte Rechtsordnung nicht mehr möglich ist“ (180).  Noch klarer: „Damit erfaßt die Christusnachfolge als solche nur einen Teil der  Existenz des Christen. Politische Verantwortung gehört nicht dazu“ (181). Diese  Einschränkung liegt schon deshalb nahe, weil niemand „im voraus wissen (kann),  ob in einer gegebenen Situation die Praxis der Gewaltlosigkeit beim anderen  Umkehr auslösen wird, also geboten wäre, oder ob der andere im Bösen verstockt  bleiben wird, also die Praxis der gewaltsamen Gewaltbändigung angezeigt wäre“  (178).  .  Da diese Umkehr im Hirtenwort als Wunder begriffen werde, „das sich dem  rationalen Folgenkalkül entzieht“, entstehe die fundamentale Frage: „Wie sollen  Christen dann entscheiden, wann sie wie handeln sollen?“ (178) Dieses Argument  geht am Problem vorbei. Denn die Unsicherheit bezüglich des Handlungserfolgs  bzw. -effekts betrifft den Gewaltverzicht und die Entscheidung zur Gewalt-  anwendung gleichermaßen. Zwar wird der Nichtpazifist ın der Regel weniger auf  die Umkehr des Gewalttäters hoffen (obgleich das keineswegs ausgeschlossen ist),  aber auch er weiß nicht und kann nicht wissen, ob sein Handeln das bewirken wird,  was es bewirken soll. Folglich müßte mit Beestermöller geschlossen werden, nie-  mand könne überhaupt je wissen, wie er sich entscheiden oder wie er handeln soll.  Was jedoch aus der Situation des Handelns unter Risiko und Ungewißheit, die für  uns Menschen grundsätzlich unaufhebbar ist, allein folgt, ist, daß wir ımmer nur  400auf jenen Bereich
beschränkt, eiıne gewaltbewehrte Rechtsordnung nıcht mehr möglich 1ISt  C 80)
och klarer: „Damıt ertaflßt dıe Christusnachfolge als solche 11UT eınen Te1il der
FExıstenz des Chriısten. Politische Verantwortung gehört nıcht dazu  CC Diese
Eınschränkung liegt schon deshalb nahe, weıl nıemand „1m VOTAaUS wı1issen (kann),
ob 1ın eiıner gegebenen Sıtuation die Praxıs der Gewaltlosigkeıit beim anderen
Umkehr auslösen wiırd, also geboten ware, oder ob der andere 1mM Bösen verstockt
bleiben wırd, also die Praxıs der gewaltsamen Gewaltbändigung angezeıgt ware“

[)a dıiese Umkehr 1mM Hırtenwort als Wunder begriffen werde, „das sıch dem
rationalen Folgenkalkül entzieht“, entstehe die ftundamentale rage: „Wıe sollen
Chrıisten annn entscheıden, W alnlıll S1e W1€e handeln sollen?“ Dieses Argument
geht Problem vorbe]. DDenn die Unsicherheit bezüglıch des Handlungserfolgs
b7zw. _eftekts betritft den Gewaltverzicht und die Entscheidung ZUiT: Gewalt-
anwendung gleichermafßen. AWAT wırd der Nıchtpazıifist 1n der Regel wenıger autf
die Umkehr des Gewalttäters hotfen (obgleich das keineswegs ausgeschlossen 1st),
1aber auch CT weıß nıcht und annn nıcht wıssen, ob se1ın Handeln das bewiırken wırd,
W as CS bewiırken soll Folglich müufßte mıt Beestermöller yeschlossen werden, nı1e-
mand könne überhaupt Je WwI1ssen, W1€ CI sıch entscheiden oder W1e€e handeln soll
Was jedoch A4US der Sıtuation des Handelns Uunter Rısıko und Ungewißheıt, die für
unls Menschen orundsätzlıch unauthebbar ISt, allein tolgt, ISt, da{fß WIr immer LLUTLE
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miıt dem Vorbehalt möglichen tIrtums „nach bestem Wıssen un Gewı1ssen“ ent-

scheiden und handeln können, das aber auch mussen. Daher o1bt er eıne moralisch
begründete Informationspflicht und die Pilicht, das eigene (Gewı1issen bılden un
sıch ıhm orlentieren.

[)as Hırtenwort anNntwoOrtelt laut Beestermöller auft die rage ach dem christlich
geforderten Handeln 1mM besagten Abschnitt 44, also eigentlich mMI1t eıiner inakzep-
tablen Ausflucht Lieflße InNan den Vorbehalt ethisch legıtımer oder gal gebotener
gewaltsamer Nothilfe allen, „würde der 'Text ZW alr 1ın sıch rund, aber CS würde
außerst schwier1g, eınen Grund daftür anzugeben, eın Christ: der Christus
mIıt SaNZCI Radıikalıität nachfolgen wıll, och als Politiker, Soldat oder Polizist
der Aufrechterhaltung des ‚Kreislaufs der Gewalt’ mıtwiıirken annn  CC (180

L)as alles sehe, Beestermöller, der 7zwelte 'Te1l VO Gerechter Friede „Zanz
anders“ 81) Er verfolge „eIn komplementäres Modell der Zuordnung VO Kıirche
un! Staat: 1n dem Staat und Recht eıne Funktion erfüllen, die 1m Wesen des
Menschen gründet“ Dieses Modell mu{ natürlıch, soll Beestermöllers
Diagnose zutreffen, auf eiıner anderen Sıcht der Sündenwirkung eruhen. In der lat
stehen Beestermöller, dem zweıten Teıl des Dokuments zufolge, alle Menschen

allen Zeıiten „un dem Anspruch VO Gerechtigkeıit und Friede“ und können
„dem auch nachkommen“ 1 )as hat seinen rund „Denn der Sündentall hat
diesen Kern des Menschen nıcht yänzlıch zerstort, und darüber hınaus wirkt die
Erlösungsgnade allen Menschen, nıcht 11UT 1n der Kirche“

[ )as oalt auch tür den Staat; daher 1St 1er „der Ort tür das Leitbild des gerechten
Friedens“, und daraus ergıbt sıch „Die Sicherung und Förderung gerechten
Friedens 1sSt also für Christen eıne orm der Christusnachfolge“ Es liegt auf
der Hand, da{ß ach Beestermöllers Überzeugung die Diskussıion, die se1n Beıtrag
anstoßen oder befördern will, darauf ab7zielen soll, den VO ıhm aufgezeıgten
„Paradigmenstreıit” 1n Theologıe und Kirche ZUgUNSTIEN dieses komplementären
Modells entscheiden. ach dem Gesagten annn das doch ohl NUr heißen, die
biblisch-theologische Grundlegung VO Gerechter Friede irgendwann 1n eiınem

ehramtlichen Dokument wiıiderrutfen oder wenıgstens stillschweigend korrI1-
oxjeren mussen.

EF Kritische Analyse der These

Die Klarheıt der Option, die der Verftasser selbst tür richtig hält, rückt ZW ar seıne

Erklärung, Ar habe lediglich VOT, Aaut Weichenstellungen autmerksam machen,
die offensıichtlich heute aut der Tagesordnung der kirchlichen Friedenslehre STE-

hen“ 1n eın ZEWISSES Zwielicht, Ündert jedoch nıchts der Notwendigkeıt
der geforderten otfenen und öffentlichen Auseinandersetzung mı1t dem Hırten-
WOrt Die Eıgenart selnes Beıtrags verdeutlicht dabeı1;, da{ß diese sıch autf Z7We]1 _-
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schiedlichen Ebenen bewegen mu{ Zum einen dreht CS sıch yleichsam eine
Exegese des Dokuments, Zzum anderen die darın verhandelte Sache, die iıhrer-
se1Its 1Ur 1mM Rückgriff auf bıblische Texte und deren Auslegung Z Sprache
yebracht werden anı Mıiıt Rücksicht auf beide Aufgaben sollte Eınverständnis 1ın
bezug aut das methodische Erfordernis bestehen, da{fß sıch jede Textinterpretation

den interpretierten Texten 74 W bewähren hat A iıhrem Wortlaut bzw.
Sprachgebrauch, ıhrem Autbau, ıhrer logischen Struktur us Di1e tolgende
Analyse überprüft, W1€e eingangs betont, Streng textiımmanent die Überzeugungs-
kraft der VO BeestermöllerVE Kernthese an dre1 mıteinander 1N-

hangenden Themenkomplexen, nämlıch der Anthropologie des bıblisch-theologi-
schen Teıls, der Verhältnisbestimmung VO noachıtischem 5System und Jesuanı-
schem Ethos SOWI1e der Verhältnisbestimmung VO Kırche und Staat.

Die Anthropologie des bıblısch-theologischen Teıls

Gegen Ende seınes Beıtrags schreibt Beestermöller wolle keineswegs behaupten,
„dafß die bıblısch-theologische Grundlegung jedweder polıtischen Ethik den
Boden entzieht. Denn die Aufgabe, Sunde durch gewaltbewehrtes Recht bändi-
SCH, annn mehr oder mınder UL bewältigt werden“ Immerhin jedoch stellt
(571: fest, Gerechter Friede sehe 1m CTIStICH Teıl den Menschen als eın Wesen, dessen
Fähigkeit Z CGsuten vollkommen Zzerstort sel, und VON dieser radıkal pessim1st1-
schen Sıcht tühre eın Weg ZUmMm polıtischen Leıitbild des gerechten Friedens.

Nun klıngt 1ın der Tat 1m bıblischen Teıl des Hırtenwortes mehreren Stellen die
Idee eıner radıkalen Verderbtheit des Menschen A iındes durchweg Bezug-
nahme autf bıbliısche Texte. Infolgedessen sollte, WCI diese Sıcht tür krıtıkwürdig
hält, seiıne Kritik eher die bıblischen Autoren richten als die Bischöte. Vor
allem aber bietet die Bıbel bekanntlich keine ausgefeılte Anthropologıe und schon
Sal keıine, dıe sıch Stırchg der begrifflichen Unterscheidung VO Natur und
Gnade orlentiert. Es ware daher recht interessant erfahren, W1€e Beestermöller 1n
ıhrem Licht TAUK Beıispiel die Sıntfluterzählung interpretiert. Das Hırtenwort
zıtilert TEr scharte Aussagen VO Gen 6; 11-153, anderem das Wort „alle
Wesen A4aUS Fleisch auf der Erde verdorben“ (vgl. Nr. 17); un GT hebt MmM1t
Blick auf den Bund mıt Noah ausdrücklich den Universalıtätsanspruch hervor, den
der bıblische lext geltend macht (vgl. Nr 22) Dennoch darf tüglıch bezweıftelt
werden, ob der bıblische Autor 1m Sınn eiıner allgemeinen theologischen
Anthropologie lehren wollte, der Mensch SE s VOMN Natur a11s unfähig, das (sute
CtUuR; während 1n Noah, dem einzıgen Gerechten (vgl. Gen 6, bereits die durch
Christi Erlösungstat vermuıittelte Gnade wırksam sel. DDenn offenkundig 1St der
Skopus der Sıintfluterzählung eın anderer: Sıe ll demonstrieren, da{fß (SOtt autf-
orund seıner unverbrüchlichen Ireue der notorıischen, dem yöttlıchen
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Schöpfungswillen wıdersprechenden Gewalttätigkeit der Menschen ımmer wieder
eınen Neuanfang mIıt ihnen wagt

FEın Ühnliches Biıld zeichnet etwa das Buch Ezechıiel,; das 1ın Gerechter Friede nıcht
herangezogen wırd Nachdem (zott F7echitel mehrtach aufgetragen hat, dem 1n
seiner Unbotmäßigkeit verhärteten olk ein umftassendes, gleichsam onaden-
loses Strafgericht anzudrohen, verheißt nahezu unvermuıittelt eine radıkale
Erneuerung des Volkes, die C 1Ns Werk SELZEN wiıll, indem se1n „Herz AaUus Stein“
ErSetzt durch eın „Herz us Fleisch“ (vgl. E7z J 19 (Gsanz gewißß spricht sıch darın
die Überzeugung des biblischen Autors auUs, eInNZ1g eıne derart einschneidende
„Operatıon“ befähige das Volk Zzu Umkehr und Gehorsam. TIrotzdem ll anuch
AG mıiıt Sicherheit eın allgemeınes anthropologisches Urteil treffen, das sıch auf
die menschliche Unftfähigkeıit vA (zuten oder das Verhältnis VO Natur un:
Gnade bezieht.

Fbenso wen1g beabsıichtigt der Teıl VO Gerechter Friede, 1im Anschlufß
dıe Biıbel eıne systematıische Sunden- un: Gnadenlehre begründen oder ent-

talten. Es geht ıhm erkennbar VOT allem darum darzustellen, welch tragende Rolle
1ın der Bıbel die Auseinandersetzung mMI1t dem Phänomen der menschlichen Gewalt-
tatıgkeıt un: ewalt spıielt. Nıcht VO ungefähr unterstreicht das Dokument mı1t
Nachdruck den entlarvenden Charakter der bıblischen Texte:

„Dıie Bıbel stellt den Frieden VOT einen TaUSamıel! Hintergrund. Alle Vorhänge, dıe diesen verbergen
sollen, zıieht S$1C beiseıte. Sıchtbar wırd eıne Szene voller Gewalttätigkeıt. Gewalttat pragt die menschlı-
che Geschichte. ewalt trifßt siıch 1n dıe Struktur CLGI Welt hiıneın und verändert S1e  « (Nr. 13)

Das yeschieht das Hırtenwort der nachhaltigen Neıigung des
Menschen, sıch 1ın dieser Hiıinsıcht selbst betrügen: Aus diesem un!
1Ur AaUusS diesem Grund beginnt die Offenbarungsgeschichte „beım Sehen LDem
olk MUu: Eerst einmal die Allgegenwart der Gewalt in HHASETGI Welt enthüllt WeI-

den Deshalb sind die Bücher Israels vielleicht mehr als die Lıteraturen anderer
Völker mıiıt Blut yefüllt. Unsere Gesellschaftssysteme beherrschen durchaus die
Kunst, verbergen, da{fß S1e der Gewalt haften. Dıie Bıbel zerreılßt die
Verschleierung der Gewalt. Hıer wiırd nıcht weggeschaut, sondern hingeschaut“
(Nr. 27

Die Aussageabsicht der Bischöte läuft miıthin eindeut1ig nıcht darauf hınaus, die
Allgegenwart der Gewalt 1n der Welt durch dıe sündenbedingte Unfähigkeıt des
Menschen Z Guten erklären oder dıe Beziehung 7zwıischen Schöpfung un
Erlösung erläutern: CS kommt ıhnen 1m Einklang mMI1t der Bibel vielmehr dar-
auf dl unmißverständlich klarzustellen, da{fß die Erlösungsbotschaft 1Ur recht VT1 -

standen werden kann, WEeN s$1e auf dıiese bedrückende Wirklichkeit bezogen wırd,
tolglich die ede VO der Gewaltfreiheit keıine blofße Randfrage christlicher Lehre
und christlichen Lebens betrifft, sondern 1n deren Zentrum tührt
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Noachiıitisches 5System und jesuanısches Ethos

Beestermöllers Neıigung, die Ausführungen des Hırtenwortes (1n seınem ersten

Teıl) ZUgUNStEN seiner Interpretation zurechtzubiegen, trıtt esonders krafß 1n SE1-
11ET: Interpretation des VO ıhm ZSchlüsseltext erhobenen Abschnitts Nr. 44 her-
VO  — Di1e biblische Perikope, auf die sıch Gerechter Friede dort stutzt, berichtet,
eıner der Junger bzw. Petrus habe be1 der Verhaftung Jesu ZUuU Schwert gegrıffen,
worauftfhin ıh Jesus mi1t dem bekannten Wort zurechtweiıst, alle diıe 7n Schwert
oriffen, kämen durch das chwert (vgl. Mt 26, 52) Gerechter Friede deutet das
Verhalten Jesu als Reaktion, die grundsätzlıch Jjenes „Denk- und
Handlungssystem“ gerichtet ISst, „duSs dem heraus Petrus reagıert hat“ [)ann fährt
der Kommentar tort:

AIS bleibt eın 5System des Kreislauts der Gewalt, auch W CII innerhalb dieses 5Systems ethisch
gveboten iSt, einem Unrecht Angegriffenen solıiıdarısch ZUT!T Hılte eılen. och Jesus macht eut-
lıch, da{ß dıe Bereitschaft, Gewalt leber erdulden als auszuüben, nıcht grundsätzlıch als Ausdruck
mangelnder Solidarıität m1t Unrecht Angegritfenen verstehen 1St. Vielmehr ann wahre
Solidarıtät gerade ın der Bereitschaft bestehen, das Schicksal des anderen dort, WLA}  S ıhm nıcht mehr
wirksam helfen kann, wen1gstens teilen.“

Um CS och einmal unterstreichen: 7Zur Diskussion steht nıcht die Rıchtigkeit
dıeser Auslegung des bıbliıschen Textes, sondern die Rıchtigkeıit ıhrer Interpre-
tatıon durch Beestermöoller. Folgt 13851  - bezüglıch der FExegese der besagten Perikope
eLIwa Ulrich Luck, erscheint die zıtlerte Exegese als durchaus zweıtelhaft:

„Der Verzicht Jesu auf den Eınsatz VO Macht un:! Gewalt hat seınen Grund nıcht ın seıiner offen-
kundıgen Machtlosigkeit gegenüber der bewafftneten Schar, die der Hohepriester und die Altesten
geschickt haben.“

Dıi1e VO Luck anschließend dargelegte Begründung beruht allerdings auf eıner
unstatthaften Gleichsetzung VO Macht und Gewalt SOWI1e eıner recht schiefen
Entgegensetzung VO Macht/Gewalt und Recht, dıe häufig beobachten sınd und

unhaltbaren ethischen Konsequenzen tführen.
Beestermöller lıest aus dem Hırtenwort dıe Behauptung heraus, S sS£e1 1m 5System

der zwangsbewehrten Rechtswahrung ‚ethiısch geboten’, Gewalt auszuüben, WE

diıese vorhersehbar erfolglos seın würde  C Man reibt sıch verwundert die
Augen und fragt sıch, das steht. Was das Dokument wirklich Sagl, 1St za eınen
1es Es xibt Sıtuationen, In denen die Solidarıtät CS gebietet, Gewalt anzuwenden,

ungerechter Gewalt ENIZSESENZULFELEN. Obgleich ethisch leg1tim, bleibt diese
Gegengewalt ıhrerseıts Gewalt (und deshalb auch eın Übel), und insotfern S1E
den Kreislauf der Gewalt tort.

Zum zweıten Sagl das Hırtenwortrt: Es oibt Sıtuationen, 1ın denen Gegengewalt
den VO ungerechter Gewalt Betroffenen nıcht hılft b7zw. nıcht helfen VELINAS.
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ber das heilßt keineswegs, da{fß damıt keinerle1 solidarısches Handeln mehr MOg-
ıch 1St und LLUT och ohnmächtiges, unbeteılıgtes K oder Wegschauen praktızıert
werden an Im Gegenteil: Gerade dann eröffnet sıch eıne den üblichen
Ma{(stäben zufolge unsınn1g erscheinende Möglıchkeıit, Solidarıtät üben, und
ZW al durch den Verzicht aut wirkungslose Gegengewalt un den Entschlußß, das
Schicksal des wehrlosen Opfers teılen.

YSsSt dieser Schritt überwiındet die Logik der Gewalt, weıl auf der Weigerung
beruht, dıe Grenzen vyewaltsamer Gegenwehr mI1t den Grenzen solidarıschen
Handelns gleichzusetzen. Keın Wort also VO eiınem ethischen Imperatıv, auch
dann Gewalt auszuüben, „WCNnN diese vorhersehbar ertolglos se1n würde  D3 Keın
Anhalt also für die suggest1ve rage: „Welchen Sınn sollte S haben, das bel der

ungerechten Gewaltausübung Unnn die Übel, die eıne erfolglose Gegenwehr anrıch-
ten sollte, mehren?“ 1 )as ware 1n der Tat absurd, 1Ur hat diese Absurdıität
nıchts mi1t dem Text LunNn, W1e€ Beestermöller ylauben machen 1l Darum yeht
auch ext vorbel, wWenn ST meınt, dessen Argumentatıon werde erst al st1m-

mM1g, CII INall sıch den (kursıv gedruckten) 1nweIls auf die (srenzen gewaltsamer
Gegenwehr wegdenkt Kurzum: Es Mag gzuLl se1nN, da{fß die 1n Abschnıitt Nr. 44

„VOorgelragelnNc Argumentatıon nıcht leicht nachvollziehbar“ 1st 179) aber S1E enNt-

halt keıine 1absurden Widersprüche. Wenn Beestermöller bedenken o1bt, Ww1e€e
Chriıisten entscheiden können ollten W anl S1e W1e€ handeln sollen“, auft eın

w

vermeıntliches Dilemma 1ufmerksam machen, annn lehrt der Blick auf den Text,
da{fß CS 1ın diesem Punkt keinen Anlafß AT Ratlosigkeıit oıbt Gerechter Friede lietert,
ohne alle mı1t konkreten Entscheidungen verbundenen Probleme lösen können
und wollen, eiıne eintache und klare Grundorientierung: Wo Gegengewalt
Erfolg verspricht (und keıne Alternatıve ZAUT: Verfügung steht), 1ST S1Ee nıcht LLUT

moraliısch erlaubt, sondern gefordert; nıcht, yebietet das jesuanische
Ethos den Weg solidarischen Mitleidens mıt den wehrlosen Opfern.

Staat und Kirche

Wer den Text VO Beestermöllers Beıtrag vergleicht mıt dem Text des Hırten-

wOTrtes, dem sticht sofort eın sprachlicher Befund 1NSs Auge. Wihrend Beester-

möller mı1t Blick auf die Begründungsproblematıik politischer Ethik direkt un
unmıiıttelbar den Staat 1NSs Spiel bringt, und Gerechter Friede 1im 7zweıten Teil VGI=

yleichsweıse häufig VO Staat redet, schweıgt sıch der Teıl diesbezüglıch voöl-

lıg A4aUu  N Die biblisch-theologische Grundlegung erwähnt den Begritt des Staates 11UTr

ein eINZISES Mal 1im einschlägıgen Sınne (vgl. Nr. 38) Gleichwohl behauptet
Beestermöller: AI ersten Abschnitt entwickelt der Text die Stellung des Staates 1ın
(sottes Heıilshandeln 1ın der Welt“ (174 [)as reimt sıch ebenso wen1g auf den

sprachlichen Befund W1€ die These, dıe Bischöte suchten dıe Aufgabe, „dıe bıbli-
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sche ede VO Frieden mıt dem Rıngen ULEr Welt un Frieden un
Gerechtigkeıt den Völkern verbinden“ (Nr. 1’2) mıithilfe elnes
„Zuordnungsmodells“ bewältigen, 1n dem 7wWe] Instıtutionen thematisiert WCI-

den, „dıe autf unterschiedliche Weıse dem Zusammenleben der Menschen dienen,
un dıe beide ıhren Ursprung 1n (Gott haben der Staat un: die Kırche“

Beestermöller zufolge beschreibt der bıblische Teıl des Hırtenwortes Z eınen,
da{fß ( die noachıitische, gewaltbewehrte Ordnung verfügt, die nıchts mıt der
Natur des Menschen un habe, und entwirtft gleichzeitig die Vısıon eınes
Friedensreiches, das ohne eine derartige Ordnung auskommen soll (vgl 175) Im
Gegensatz dazu werde 1m zweıten Teıl dıe Notwendigkeıit des Staates SIM Wesen
des Menschen (be)gründet. Es bedart eıner Autoriıtät, ohne dıie ein menschliches
Gemeinwohl organısıert, die naturalen Bedürfnisse des Menschen nıcht befriedigt
werden können und Friede nıcht möglıch 1St  « (183

Nun welst ZWar Gerechter Friede 1ın der Tafı mi1t Blick auf das Gemeinwohl, die
Bedürfnisbefriedigung un die Friedenssicherung dem Staat bestimmte Aufgaben
und Pflichten Z doch AN keiner Stelle wiırd VO iıhnen oder VO Wesen des
Menschen her dıe unbedingte Notwendigkeıt des Staates abgeleitet. Das alles nahrt
den Verdacht, Beestermöller proJizıere 1n das Dokument eıne Problemstellung hın-
e1n, dıe jedenfalls schwerlich seınen Hauptanliegen zählen HOE Im übrıgen
stellt sıch die rage, welchen Sınn C655 überhaupt hat, MI1t Blick auf &n  jene Austüh-
LUNSCH des Hırtenwortes, die das Ite Testament betreffen, davon sprechen, S1E
drehten sıch u  3 dıe Beziehung zwıischen Staat un!: Kırche.

Die vorchristliche jüdische TIradıition weılß nıchts VO der Kırche, annn nıchts VO

ıhr wI1ssen. S1e ez1eht sıch autf das 'olk Israel und beschäftigt sıch keiner eıt
mıt dem Problem, WI1€e sıch Israel als eigenständıge Groöfße Zu eıner VO Israel
unterscheidenden Institution des Staates verhält, sondern WE überhaupt MmMI1t
dem Problem der Staatlichkeit Israels. Bekanntlich begegnet S1E der Idee, das 4aUS-

erwählte 'olk benötige eiınen Kön1g, weıthın miı1t orößter Skepsis, ott MZ0r0Ss
ablehnend. Weder die jüdısche Schöpfungstheologie och die jüdısche Anthro-
pologie och dıe jüdısche Theologıie der Sunde zwıngen deshalb otffenbar dazu, den
Staat als notwendıge Institution denken. Eher trıtft schon das Gegenteıl Man
vergleiche eLWa ZEET.: Ulustration dıe Argumentatıon VO Leo Baeck Er beschreibt
Z7wel Wege des soz1alen Denkens, VO denen der wesentlich aut den Staat
abzielt: „Alles 1St darum Jjer auf den Gedanken des Staates und seiner Gewalt und
seınes Zwanges aufgebaut.“ Der andere „geht VO der Bıbel ausHeinz-Günther Stobbe  sche Rede vom Frieden  mit dem Ringen unserer Welt um Frieden und  Gerechtigkeit unter den Völkern zu verbinden“ (Nr. 12) mithilfe eines  „Zuordnungsmodells“ zu bewältigen, in dem zwei Institutionen thematisiert wer-  den, „die auf unterschiedliche Weise dem Zusammenleben der Menschen dienen,  und die beide ihren Ursprung in Gott haben: der Staat und die Kirche“ (174).  Beestermöller zufolge beschreibt der biblische Teil des Hirtenwortes zum einen,  daß Gott die noachitische, gewaltbewehrte Ordnung verfügt, die nichts mit der  Natur des Menschen zu tun habe, und er entwirft gleichzeitig die Vision eines  Friedensreiches, das ohne eine derartige Ordnung auskommen soll (vgl. 175). Im  Gegensatz dazu werde im zweiten Teil die Notwendigkeit des Staates „ım Wesen  des Menschen (be)gründet. Es bedarf einer Autorität, ohne die kein menschliches  Gemeinwohl organisiert, die naturalen Bedürfnisse des Menschen nicht befriedigt  werden können und Friede nicht möglich ist“ (183).  Nun weist zwar Gerechter Friede in der Tat mit Blick auf das Gemeinwohl, die  Bedürfnisbefriedigung und die Friedenssicherung dem Staat bestimmte Aufgaben  und Pflichten zu, doch an keiner Stelle wird von ihnen oder vom Wesen des  Menschen her die unbedingte Notwendigkeit des Staates abgeleitet. Das alles nährt  den Verdacht, Beestermöller projiziere in das Dokument eine Problemstellung hin-  ein, die jedenfalls schwerlich zu seinen Hauptanliegen zählen kann. Im übrigen  stellt sich die Frage, welchen Sinn es überhaupt hat, mit Blick auf jene Ausfüh-  rungen des Hirtenwortes, die das Alte Testament betreffen, davon zu sprechen, sie  drehten sich um die Beziehung zwischen Staat und Kirche.  Die vorchristliche jüdische Tradition weiß nichts von der Kirche, kann nichts von  ihr wissen. Sie bezieht sich auf das Volk Israel und beschäftigt sich zu keiner Zeit  mit dem Problem, wie sich Israel als eigenständige Größe zu einer von Israel zu  unterscheidenden Institution des Staates verhält, sondern - wenn überhaupt — mit  dem Problem der Staatlichkeit Israels. Bekanntlich begegnet sie der Idee, das aus-  erwählte Volk benötige einen König, weithin mit größter Skepsis, oft sogar rigoros  ablehnend. Weder die jüdische Schöpfungstheologie noch die jüdische Anthro-  pologie noch die jüdische Theologie der Sünde zwingen deshalb offenbar dazu, den  Staat als notwendige Institution zu denken. Eher trifft schon das Gegenteil zu. Man  vergleiche etwa zur Illustration die Argumentation von Leo Baeck. Er beschreibt  zwei Wege des sozialen Denkens, von denen der erste wesentlich auf den Staat  abzielt: „Alles ist darum hier auf den Gedanken des Staates und seiner Gewalt und  seines Zwanges aufgebaut.“ Der andere „geht von der Bibel aus. ... Nicht so ist es,  daß der neue Staat den neuen Menschen bringt, sondern so, daß durch den neuen  Menschen die neue Gesellschaft (!) gestaltet wird, durch die sittliche Persönlichkeit  die sittliche Gemeinschaft.“ }  Daß der Staat hier vergleichsweise schlecht weg kommt, bedeutet keineswegs,  daß auch das Recht unterbelichtet oder gar übersehen wird. Auch da gilt das  Gegenteil: „Kein Unrecht zu üben, ist der erste und entscheidende Schritt auf  406Nıcht 1St CS
da{fß der NCUEC Staat den Menschen bringt, sondern >5 da{ß durch den
Menschen die CUu«C Gesellschaft () gestaltet wiırd, durch dıe sıttliıche Persönlichkeit
die sıttliıche Gemeinschaft.“

Dafß der Staat Jer vergleichsweise schlecht WCS kommt, bedeutet keineswegs,
da{fß auch das Recht unterbelichtet oder Sal übersehen wırd uch da sallı das
Gegenteıl: „Keın Unrecht üben, 1St der und entscheidende Schritt autf
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der Bahn ZUu RechtDie katholische Friedenslehre in der Debatte  der Bahn zum Recht. ... Daher das stete, große ‚du sollst nicht’ der Bibel. Wo  dieses fehlt, und wie oft hat es gefehlt, dort verflüchtigt sich nur zu bald alles in  bloße Schwärmerei, diese bloße Rede der Tat.“ * Und selbst dort, wo das Konzept  der direkten Theokratie zugunsten einer mehr oder minder emphatischen  Königstheologie zurücktritt oder zurückgedrängt wird, bleibt die Königsherr-  schaft unmittelbar bezogen auf die Gottesherrschaft im Kontext des auserwählten  Volkes.  Es gibt keine allgemeine jüdische Theologie des Staates, weder mit Rücksicht  auf das Wesen des Menschen, noch mit Rücksicht auf die menschliche  Sündhaftigkeit®. In der Geschichte Kains etwa wird die Institution der Blutrache  eben nicht durch die von Gott als „Behelfsordnung“ (177) gestiftete Institution des  Staates überflüssig gemacht, sondern durch eine direkte Sanktionsdrohung Gottes.  Dazu paßt, daß auch der Aufbau der Zivilisation durch Kain und seine  Nachkommen nicht einmal von ferne mit der Institution des Staates in Verbindung  gebracht wird. Der biblische Autor nennt zwar Viehzucht oder Musik, nicht aber  den Staat, und das wohl kaum aus Vergeßlichkeit oder Ahnungslosigkeit (vgl. Nr.  15). Das gleiche Bild in der Sintfluterzählung: Um den Fortgang des Lebens zu  ermöglichen, stiftet Gott einen neuen, „ewigen“ Bund, er gründet keinen Staat, und  er richtet als Symbol des neuen Bundes einen Regenbogen auf, keinen Flaggenmast.  Entsprechend umreißt das Hirtenwort die entscheidende Lehre der Noah-  Geschichte folgendermaßen:  „Die jüdische Tradition hat aus diesem Text das wichtigste der nach ihr allen Menschen geltenden  Gebote geschöpft: die Verpflichtung, ein geordnetes Rechtswesen einzurichten“ (Nr. 21).  Diese letzte Formulierung meint keineswegs dasselbe wie: die Verpflichtung,  einen Staat zu gründen. Das Hirtenwort läßt damit offen, auf welche Weise die not-  wendige Rechtsordnung zu verwirklichen und durchzusetzen ist. Das kommt vor  allem darin zum Ausdruck, daß die Bischöfe sehr viel öfter von den Aufgaben der  Politik als von denen des Staates sprechen. Mit Blick auf die Rolle des Staates argu-  mentieren sie eher historisch und pragmatisch als anthropologisch und grundsätz-  lich. Sie rechnen mit der Existenz des Staates in seiner gegenwärtigen Gestalt, also  einschließlich seiner Instrumente der Rechtserzwingung, und mit der Möglichkeit  einer gewaltbewehrten Ordnung ohne Staat. Ob es einen Staat ohne Gewaltmittel  geben kann, reflektieren sie ebenso wenig wie die Frage, ob es in der Kirche  Gewaltmittel geben darf.  Eines jedoch ist unstreitig klar: Das Volk Israel und die Kirche einerseits verbin-  det mit der übrigen Menschheit andererseits naht- und bruchlos, daß immer und  überall der Wille Gottes geschehen und also Gerechtigkeit herrschen soll. Die  Notwendigkeit, Gerechtigkeit zu erzwingen, entsteht nur dort, wo der sündige  Mensch sich Gottes Willen widersetzt. Weder im Paradies noch im Himmel  braucht es darum Instrumente oder Institutionen der Rechtserzwingung, es bedarf  407Daher das SEGTEC:; oroße ‚du sollst nıcht der Bibel Wo
dieses fehlt,; und W1€ oft hat CS gefehlt, dort verflüchtigt sıch Ur bald alles 1n
blofße Schwärmerel,; diese blofße ede der Läfes Und selbst dort, das Konzept
der direkten Theokratie ZUgUNSLEN eıner mehr oder mınder emphatischen
Königstheologie zurücktritt oder zurückgedrängt wiırd, bleibt dıe Königsherr-
schaft unmıttelbar bezogen auf dıe Gottesherrschaft 1mM Kontext des auserwählten
Volkes.

Es o1bt keıne allgemeıne jüdısche Theologıe des Staates, weder mıt Rücksicht
auf das Wesen des Menschen, noch mı1t Rücksicht auf die menschliche
Sündhaftigkeıt>. In der Geschichte Kaıns eLIW2 wırd die Instiıtution der Blutrache
eben nıcht durch die VO (SO$£$ als „Beheltsordnung“ gestiftete Instiıtution des
Staates überflüssıg gemacht, sondern durch eıne direkte Sanktionsdrohung Csottes.
Dazu paßt, da{fß auch der Aufbau der Zivilisation durch Kaın un se1ne
Nachkommen nıcht einmal VO terne mı1t der Institution des Staates 1n Verbindung
gebracht wırd er biblische Autor nenNnt ZWAaTr Viehzucht oder Musık, nıcht 1aber
den Staat, un das ohl aum AaUS$S Vergefßlichkeit oder Ahnungslosigkeıit (vgl Nr.
15) [ )as gleiche Bıld 1ın der Sintfluterzählung: Um den ortgang des Lebens
ermöglichen, stiftet (sott eınen LEUECN,; „ew1gen‘ Bund, gründet keinen Staat, und

richtet als Symbol des NECUECI Bundes einen Regenbogen auf, keinen Flaggenmast.
Entsprechend umreılt das Hırtenwort die entscheidende Lehre der oah-

Geschichte folgendermaßen:
„Die jüdısche TIradıtion hat AUS diesem lext das wichtigste der ach ıhr allen Menschen geltenden

Gebote geschöpftt: dıe Verpflichtung, eın gyeordnetes Rechtswesen einzurichten“ (Nr. 21)

Diese letzte Formulierung meınt keineswegs dasselbe wI1e: dıe Verpflichtung,
einen Staat gründen. [)as Hırtenwort AlSt damıt offen, autf welche Weıse die NOL-

wendıge Rechtsordnung verwirklichen un: durchzusetzen 1St [)as kommt VOT

allem darın TT Ausdruck, da{fß dıe Bischöte sehr viel Öötter VO den Autgaben der
Politik als VO denen des Staates sprechen. Miıt Blıck auf dıe Rolle des Staates argu-
mentıeren S1Ce eher hıistorisch und pragmatiısch als anthropologisch un orundsätz-
ıch Sıe rechnen mI1t der Ex1istenz des Staates 1ın seıner vegenwärtıgen Gestalt, also
einschliefßlich seıner Instrumente der Rechtserzwingung, und mıt der Möglıichkeıit
eiıner gewaltbewehrten Ordnung ohne Staat. Ob s eıiınen Staat ohne Gewaltmuittel
geben kann, reflektieren sS1e ebenso wen1g W1€ dıe rage, ob 65 1ın der Kirche
Gewaltmuittel geben dart

Eınes jedoch 1St unstreıit1g klar [ )as olk Israel un: die Kırche eınerseıts verbin-
det mı1t der übrıgen Menschheıt andererseıts naht- un: bruchlos, da{fß ımmer un
überall der Wılle (sottes geschehen und also Gerechtigkeıt herrschen soll Die
Notwendigkeıit, Gerechtigkeıit erzwıngen, entsteht LLUTL dort, der sündige
Mensch sıch (zottes Wıillen wıdersetzt. Weder 1im Paradıies och 1MmM Hımmel
braucht CS darum Instrumente oder Instıtutionen der Rechtserzwıngung, GS bedart
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iıhrer 1n der Tat 1Ur 1n jener „Zwischenphase, die mıiıt dem Sündenfall beginnt und
der endgültigen Erlösung Ende geht“ (175

Infolgedessen annn und wırd tatsächlich auch der Staat 1n dem Mafß „absterben“,
WE denn unabdingbar Z Ötaat gehören sollte, ber Gewaltmuittel verfü-
SCH, den Frieden sıchern und Gerechtigkeit durchsetzen ZUu können Wer
Staat un Herrschaft einerseılts SOWI1e Recht und Rechtserzwingung andererseıts als
wesentlich zusammengehörig denkt, annn Staat und Herrschaft theologisch weder
ın der Schöpfungsordnung verankern, och mM1t der Hoffnung auf das vollendete
Gottesreich vereinbaren. Unter dieser Voraussetzung annn beides BLUEN ın der SUN-
dıgen Welt bestehen und muß arum miı1t ıhr vergehen. Wer umgekehrt Staat und
Herrschaft eıne sowohl protologische WIeE eschatologische Bedeutung zuschreiben
wiıll, mu{fß die Möglıichkeit sehen, beides als uneingeschränkt vereinbar mıiıt der
menschlichen Freiheit denken.

Das Hırtenwort entscheıidet sıch nıcht zwıschen diesen Varıanten, Ja themati-
sıert nıcht eiınmal den Konflikt zwiıischen ıhnen. Es geht jedoch 1n keinem seiner
beiden Teıle davon AaUS, „ZUuLE Menschen“ könnten, wollten oder würden „ohne
Rechtsordnung 1ın Frieden“ leben, W1€e CS Beestermöller zumındest für den ersten
Teıl unterstellt Das ware wıdersinnig angesıichts unmıfßverständlichen
Aussagen WI1€E dieser: „ Wer den Frieden wiıll, mMUu Gerechtigkeit wollen“ (Nr. 32)
Nur Anhänger eıner spiırıtualıstisch-romantischen Liebesmystik können aut
den Gedanken verfallen, das Reich Gottes oder die Kırche stellten rechtsfreie
Räume dar, un: och steht der Nachweis AaUs, ırgendeın deutscher Bischof hätte sıch
auf diesen Irrweg begeben. Das Hırtenwort jedenfalls nıcht dazu, ıh
tühren. Wohl 1aber bezeugt 6r den Glauben daran, da{ß CS weder 1mM vollendeten
Gottesreich och 1ın der Kırche, SOWeIlt S1C das Gottesreich sakramental 106
wartıgt un: verkörpert, Zwang und Gewalt nöt1g sınd, um Recht durchzusetzen
und Gerechtigkeıit verwirklichen, weıl der Mensch AaUS freien Stücken den Wıllen
(sottes LuL

Von daher bestimmt sıch die Rolle der Gewalt und ıhre Grenze 1n ıhrer
Beziehung aut dıe Wırksamkeit der Sunde Dıie Gnade staärkt den Wıllen, das Gute;
die Gewalt beugt oder bricht den Wıllen, das OSse Iu  } Beides 1St 1n dieser
„Weltzeıt“ für den Menschen notwendıg. Beides dient auf JE eigene Weı1se dem
Reich Gottes, iındem CS A dient, (sottes Wıllen verwiırklichen. och wiırkt die
Gnade, indem S1Ee den Menschen 1n seinem Inneren, ındem S1e se1ın „Herz. VeCI-

wandelt un die suüundhafte Entgegensetzung VO yöttlichem und menschlichem
Wıllen her aufhebt, während ewalt eıne innere Umkehr weder ertordert och
hervorzurufen vermas$s. Es 1St diese unauthebbare Grenze der Gewalt, aufgrund
derer ıhre Anwendung den Kreislauf der Gewalt War unterbrechen, nıcht aber dıe
Logık der ewalt überwinden Zhabal Die Gewalt überwinden, gelingt LLUT durch
den Gelst der Gewaltfreiheit als Wırkung der Gnade

SO verwiırklıicht sıch die Gottesherrschaft 1n dieser schon erlösten Welt, 1n der
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trotzdem noch ımmer gesündıgt wiırd, durch das Zusammenwirken VO Gewalt
un: Gewaltverzicht, WECI1L und sotern beides dem Geıst der Gewaltftreiheit ent-

springt. Daraus schliefßen die Bischöte:

„Chrıisten mussen dıe allen Menschen yemeıinsamen Mechanısmen un Instıtutionen der
Gewalteindäammung akzeptieren. Schon die Vorschaltung der Urgeschichte VOT die Geschichte Israels
und der Kırche stellt das klar. Und Zzu Dienst für den Frieden aller gehört CD, siıch auch 1m Rahmen
eiıner gewaltbewehrten Friedensordnung tür Jjenes Mehr Gewaltlosigkeit, Gerechtigkeıit und
Versöhnung einzusetzen, das ertahren ıhnen geschenkt wurde, und ‚WaTtT un: W anl immer 1€es
möglıch 1St  C6 (Nr. 55

Das steht, wohlgemerkt, 1mM CESTCH: nıcht 1M zweıten Teıl des Hırtenwortes. Es
steht dort nıcht und wırd auch andernorts nıcht gesagtl der Grund dafür, dıe
Miıttel der Gewalteindämmung akzeptieren, bestünde in der Eıinsicht, da{fß die
Suüunde die menschliche Fähigkeit Z (suten zerstort,; vielmehr genugt dafür die
Eınsıcht, da{ß alle Menschen 1n eıner sündıgen Welt leben (vgl. ebd.), die als solche
nıcht der Schöpfungsabsıcht (sottes entspricht (vgl Nr. 21) Das bel] der Gewalt,
der unrechtmäßigen WI1€ der rechtmäßigen, wiırd erst ın der vollendeten Schöpfung
völlig verschwunden se1n un schwindet ın der Jjetzıgen, schon erlösten, aber och
der Vollendung harrenden Welt 1n dem MadiSß, in dem der Mensch dank der Gnade
(zottes 1n Freiheit das (3ufe 11 un EUE

Schlufß

ach dieser austührlichen Analyse anı das Fazıt knapp austfallen und Alt sıch 1ın
eiınem entschiedenen Urteil 7zusammentassen: Gerechter Friede sıgnalısıert keinen
Paradigmenwechsel, iımmerhın 1aber eine bedeutsame Akzentverschiebung 1ın der
katholischen Friedenslehre. Keın lehramtlicher Text hat bıslang entschlossener und
nachdrücklicher die Gewaltproblematıik mı1t der Botschaft des Evangelıums VOGI-

knüpft und ıhren Zusammenhang 1n polıtısche Aufgabenstellungen übersetzen
versucht. Indem e den Geilst der Gewaltfreiheit als unabdıngbare Grundbe-
dıngung christlichen Handelns herausarbeıtet, die selbst och be1 der Anwendung
VO  e Gewalt respektiert werden mufß, überbrückt das Hırtenwort den Gegensatz
VO christlich motivierter Realpolitik und Pazıtismus. Auf diese Weise
eröffnet oder vergrößert CS wenı1gstens die Chance, einen uralten, längst unfrucht-
baren Streıit innerhalb der Christenheit beenden. Es Aßt keinen stichhaltigen
Grund dafür erkennen, einen innerhalb der katholischen Kıirche beg1in-
1E Reichlich Stoff für weıtere Diskussionen un: angESTIrCNBLES Nachdenken ber
seinen Inhalt bietet Gerechter Friede allemal auch ohne wıdersprüchliche
Paradigmen.
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Beestermöller, Paradıgmenstreıit In der katholischen Friedenslehre? Beobachtungen rAUE Hırtenwort „Gerechter
Friede“, 1n dieser Zs 219 2001) 173-185; weiıtere Seıtenangaben ın Klammern 1m Text.

Luck, Das Evangelium des Matthäus Zürich 291
Baeck, DDas Wesen des Judentums (Wıesbaden 1991) 231 t$.

Ebd 2236
9 Es genuge als Begründung der 1inweıls autf Woltft, Anthropologie des Alten Testaments (Gütersloh ”1994), 1n
dem sıch weder eın Kapitel ber den Staat, och überhaupt das Stichwort „Staat” findet. Und VO: Könıgtum heifßst C '
das alte Israel kenne N „höchstens als eıne Versuchung“ (280).

Es 1St Sanz aufschlufßreich, 1n diesem Kontext eiınen Seitenblick auf Thomas VO  3 Aquın werten. In „De regımıne
princıpum“, eiınem der zahlreichen Fürstenspiegel, führt TIThomas dıe Notwendigkeıt einer Regierung b7zw. Lenkung
(gubernatıo) aut die natürliıche Bestimmung des Menschen zurück, In Gemeinschaft ZUu leben (vgl TIh VON Aquın, ber
die Herrschaft der Fürsten, Stuttgart 197 5-7) Er spricht jedoch zunächst immer VO: eiıner „Gesellschaft der
Freien“, dıe VO ıhrem Führer „auf das Gemehmwohl der Gesellschaft hingelenkt wird“ (8) Das Omınante Gegenbild
ZUuU gyuten Herrscher 1st deshalb das des „Iyrannen“. Es siınd Z7WE1 Gründe, dıe Thomas VO: Gewalt und Zwang SPTre-
chen lassen und kurz und ErST iIm 15 Kapitel: Neben der Bedrohung des (jemeıiınwesens durch ulßere
Feinde g1bt 0S eiınen inneren Grund, nämlıch „dafß sıch der Wıille der Menschen verkehrt, S() dafß SIC entweder trage
sınd, den Forderungen des Staates gerecht werden, oder noch darüber hınaus em Frieden der Gesellschatt schäd-
lıch sınd, indem S1C d Gebote der Gerechtigkeit übertreten und dadurch den Frieden der anderen stören“ (59) Die
Schlufßfolgerung lautet doch wohl: Wenn und WO sıch der Wıille des Menschen nıcht (mehr) verkehrt, bedartf CS War

einer „gubernatio“, aber keiner Zwangsmuittel, In dıiesem Sınn vertragt sıch die Idee des aates durchaus InıL der
Wirklichkeit vollendeter Erlösung.
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